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Ersatzkasse Sitz Hamburg

Ausgleich von Arbeitgeberaufwendungen bei 
Entgeltfortzahlung 

Auszug aus:

Satzung vom 01. Januar 2012

Stand: 01. Januar 2012

100-000 / 01.12

__________________________________________________________________________

Abschnitt G Ausgleich von Arbeitgeberaufwendungen bei 
Entgeltfortzahlung

§ 32 Anwendung sozialversicherungsrechtlicher Vorschriften

(1) Für den Ausgleich von Arbeitgeberaufwendungen bei Entgeltfortzahlung 
finden die für die gesetzliche Krankenversicherung geltenden Vorschriften 
und die Bestimmungen der Satzung der DAK-Gesundheit entsprechende 
Anwendung, soweit nachfolgend oder im Aufwendungsausgleichsgesetz 
nichts anderes bestimmt ist.

(2) Bei der Beratung und Beschlussfassung über 
Ausgleichsangelegenheiten im Verwaltungsrat wirken nur die Vertreter der 
Arbeitgeber mit. 
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§ 33 Erstattungen

(1) Die DAK-Gesundheit erstattet den ausgleichsberechtigten Arbeitgebern 

a) 70 v. H. des nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 AAG fortgezahlten und in der Höhe 
auf die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen 
Rentenversicherung begrenzten Arbeitsentgeltes. Die in § 1 Abs. 1 
Nr. 2 AAG genannten Beitragsanteile des Arbeitgebers gelten mit 
der prozentualen Erstattung des Arbeitsentgeltes als abgegolten. 
Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt nach § 23 a des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch bleibt bei der Erstattung unberücksichtigt. 

b) 100 v. H. des nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 AAG gezahlten 
Arbeitgeberzuschusses zum Mutterschaftsgeld und des nach § 1 
Abs. 2 Nr. 2 AAG bei Beschäftigungsverboten fortgezahlten 
Arbeitsentgeltes. Die in § 1 Abs. 2 Nr. 3 genannten Beitragsanteile 
des Arbeitgebers werden pauschal mit 20 v. H. des der Erstattung 
zugrunde liegenden Arbeitsentgeltes, in der Höhe begrenzt auf die 
tatsächlich zu entrichtenden Beitragsanteile, abgegolten. Einmalig 
gezahltes Arbeitsentgelt nach § 23 a des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch bleibt bei der Erstattung unberücksichtigt.

(2) Auf Antrag des Arbeitgebers kann der Erstattungssatz nach Abs. 1 
Buchstabe a) auf 50 v. H. bzw. 60 v. H. ermäßigt oder auf 80 v. H. erhöht 
werden.

(3) Die Wahl eines anderen Erstattungssatzes kann bis zum 20. Januar mit 
Wirkung für das Kalenderjahr erfolgen. Der gewählte Erstattungssatz gilt 
auch für die folgenden Kalenderjahre, sofern kein erneutes Wahlrecht nach 
Satz 1 ausgeübt wird. Bei Beginn der Teilnahme am Ausgleichsverfahren ist 
das Wahlrecht im ersten Kalenderjahr innerhalb von zwei Monaten nach 
Beginn der Teilnahme auszuüben.

§ 34 Aufbringung der Mittel, Umlagen

(1) Die Mittel für die Durchführung der Ausgleichsverfahren werden durch 
gesonderte Umlagen von den beteiligten Arbeitgebern aufgebracht. Die 
Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Umlagen ergibt sich aus 
§ 7 Abs. 2 AAG. 
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(2) Es gelten folgende Umlagesätze:

a) 1,8 v. H. für den allgemeinen Erstattungssatz nach § 33 Abs. 1 
Buchstabe a)

b) 1,1, v. H. für den ermäßigten Erstattungssatz in Höhe von 50 v. H. 
nach § 33 Abs. 2

c) 1,5 v. H. für den ermäßigten Erstattungssatz in Höhe von 60 v. H. 
nach § 33 Abs. 2

d) 3,9 v. H. für den erhöhten Erstattungssatz in Höhe von 80 v. H. nach 
§ 33 Abs. 2

e) 0,33 v. H. für den Erstattungssatz nach § 33 Abs. 1 Buchstabe b).

§ 35 Verwaltung der Mittel, Betriebsmittel

Die DAK-Gesundheit verwaltet die Mittel für die Ausgleichsverfahren als
Sondervermögen. Es werden getrennte Betriebsmittel gebildet. Die 
Betriebsmittel dürfen die voraussichtlichen Ausgaben für drei Monate nicht 
übersteigen.

§ 36 Haushalt, Prüfung und Abnahme des Rechnungsabschlusses

(1) Der Haushalt wird vom Vorstand aufgestellt. Die Feststellung des 
Haushalts obliegt dem Verwaltungsrat.

(2) Für die Prüfung und Abnahme des Rechnungsabschlusses gilt § 30 
entsprechend.
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